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ANHÄNGE 

 

 1371/2007/EG Anhang I 

ANHANG I 

 

Auszug aus den einheitlichen Rechtsvorschriften für den Vertrag über die internationale 
Eisenbahnbeförderung von Personen und Gepäck (CIV) 

 

Anhang A 

zum Übereinkommen über den internationalen Eisenbahnverkehr (COTIF) vom 9. Mai 
1980, geändert durch das Protokoll vom 3. Juni 1999 betreffend die Änderung des 

Übereinkommens über den internationalen Eisenbahnverkehr 
 

TITEL II 

ABSCHLUSS UND AUSFÜHRUNG DES BEFÖRDERUNGSVERTRAGES 

Artikel 6 
Beförderungsvertrag 

(1)   Durch den Beförderungsvertrag wird der Beförderer verpflichtet, den Reisenden sowie 
gegebenenfalls Reisegepäck und Fahrzeuge zum Bestimmungsort zu befördern und das 
Reisegepäck und die Fahrzeuge am Bestimmungsort auszuliefern. 

(2)   Der Beförderungsvertrag ist in einem oder mehreren Beförderungsausweisen 
festzuhalten, die dem Reisenden auszuhändigen sind. Unbeschadet des Artikels 9 berührt 
jedoch das Fehlen, die Mangelhaftigkeit oder der Verlust des Beförderungsausweises weder 
den Bestand noch die Gültigkeit des Vertrags, der weiterhin diesen Einheitlichen 
Rechtsvorschriften unterliegt. 

(3)   Der Beförderungsausweis dient bis zum Beweis des Gegenteils als Nachweis für den 
Abschluss und den Inhalt des Beförderungsvertrages. 

Artikel 7 
Beförderungsausweis 

www.parlament.gv.at



 

DE 3   DE 

(1)   Die Allgemeinen Beförderungsbedingungen bestimmen Form und Inhalt der 
Beförderungsausweise sowie die Sprache und die Schriftzeichen, die beim Druck und beim 
Ausfüllen zu verwenden sind. 

(2)   In den Beförderungsausweis sind mindestens einzutragen: 

a) der Beförderer oder die Beförderer; 

b) die Angabe, dass die Beförderung auch bei einer gegenteiligen Abmachung diesen 
Einheitlichen Rechtsvorschriften unterliegt; dies kann durch die Abkürzung CIV 
geschehen; 

c) jede andere Angabe, die notwendig ist, um Abschluss und Inhalt des 
Beförderungsvertrages zu beweisen, und die es dem Reisenden erlaubt, die Rechte aus 
diesem Vertrag geltend zu machen. 

(3)   Der Reisende hat sich bei der Entgegennahme des Beförderungsausweises zu 
vergewissern, ob dieser seinen Angaben gemäß ausgestellt ist. 

(4)   Der Beförderungsausweis ist übertragbar, wenn er nicht auf den Namen lautet und die 
Reise noch nicht angetreten ist. 

(5)   Der Beförderungsausweis kann auch in elektronischen Datenaufzeichnungen bestehen, 
die in lesbare Schriftzeichen umwandelbar sind. Die zur Aufzeichnung und Verarbeitung der 
Daten verwendeten Verfahren müssen, insbesondere hinsichtlich der Beweiskraft des 
verkörperten Beförderungsausweises, funktional gleichwertig sein. 

Artikel 8 
Zahlung und Erstattung des Beförderungspreises 

(1)   Soweit zwischen dem Reisenden und dem Beförderer nichts anderes vereinbart ist, ist der 
Beförderungspreis im Voraus zu zahlen. 

(2)   Die Allgemeinen Beförderungsbedingungen legen die Bedingungen fest, unter denen ein 
Beförderungspreis zu erstatten ist. 

Artikel 9 
Berechtigung zur Fahrt. Ausschluss von der Beförderung 

(1)   Der Reisende muss vom Beginn der Reise an mit einem gültigen Beförderungsausweis 
versehen sein und ihn bei der Prüfung der Beförderungsausweise vorzeigen. Die Allgemeinen 
Beförderungsbedingungen können vorsehen, 

a) dass ein Reisender, der keinen gültigen Beförderungsausweis vorzeigt, außer dem 
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Beförderungspreis einen Zuschlag zu zahlen hat; 

b) dass ein Reisender, der die sofortige Zahlung des Beförderungspreises oder des Zuschlages 
verweigert, von der Beförderung ausgeschlossen werden kann; 

c) ob und unter welchen Bedingungen ein Zuschlag zu erstatten ist. 

(2)   Die Allgemeinen Beförderungsbedingungen können vorsehen, dass Reisende, die 

a) eine Gefahr für die Sicherheit und Ordnung des Betriebes oder für die Sicherheit der 
Mitreisenden darstellen, 

b) die Mitreisenden in unzumutbarer Weise belästigen, 

von der Beförderung ausgeschlossen sind oder unterwegs davon ausgeschlossen werden 
können, und dass diese Personen keinen Anspruch auf Erstattung des Beförderungspreises 
und der Gepäckfracht haben. 

Artikel 10 
Erfüllung verwaltungsbehördlicher Vorschriften 

Der Reisende hat die zoll- oder sonstigen verwaltungsbehördlichen Vorschriften zu erfüllen. 

Artikel 11 
Ausfall und Verspätung eines Zuges. Anschlussversäumnis 

Der Beförderer hat gegebenenfalls den Ausfall des Zuges oder das Versäumnis des 
Anschlusses auf dem Beförderungsausweis zu bescheinigen. 

TITEL III 

BEFÖRDERUNG VON HANDGEPÄCK, TIEREN, REISEGEPÄCK UND 
FAHRZEUGEN 

Kapitel I 

Gemeinsame Bestimmungen 

Artikel 12 
Zugelassene Gegenstände und Tiere 

(1)   Der Reisende darf leicht tragbare Gegenstände (Handgepäck) und lebende Tiere gemäß 
den Allgemeinen Beförderungsbedingungen mitnehmen. Der Reisende darf darüber hinaus 
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sperrige Gegenstände gemäß den besonderen Bestimmungen in den Allgemeinen 
Beförderungsbedingungen mitnehmen. Gegenstände und Tiere, die andere Reisende 
behindern oder belästigen oder Schäden verursachen können, dürfen nicht mitgenommen 
werden. 

(2)   Der Reisende kann Gegenstände und Tiere gemäß den Allgemeinen 
Beförderungsbedingungen als Reisegepäck aufgeben. 

(3)   Der Beförderer kann aus Anlass einer Personenbeförderung Fahrzeuge gemäß den 
besonderen Bestimmungen in den Allgemeinen Beförderungsbedingungen zur Beförderung 
zulassen. 

(4)   Die Beförderung gefährlicher Güter als Handgepäck, Reisegepäck sowie in oder auf 
Fahrzeugen, die gemäß diesem Titel auf der Schiene befördert werden, ist nur gemäß der 
Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RID) zugelassen. 

Artikel 13 
Nachprüfung 

(1)   Der Beförderer ist berechtigt, bei begründeter Vermutung einer Nichtbeachtung der 
Beförderungsbedingungen nachzuprüfen, ob die beförderten Gegenstände (Handgepäck, 
Reisegepäck, Fahrzeuge einschließlich Ladung) und Tiere den Beförderungsbedingungen 
entsprechen, wenn es die Gesetze und Vorschriften des Staates, in dem die Nachprüfung 
stattfinden soll, nicht verbieten. Der Reisende ist einzuladen, der Nachprüfung beizuwohnen. 
Erscheint er nicht oder ist er nicht zu erreichen, so hat der Beförderer zwei unabhängige 
Zeugen beizuziehen. 

(2)   Wird festgestellt, dass die Beförderungsbedingungen nicht beachtet wurden, so kann der 
Beförderer vom Reisenden die Zahlung der Kosten der Nachprüfung verlangen. 

Artikel 14 
Erfüllung verwaltungsbehördlicher Vorschriften 

Bei der Beförderung von Gegenständen (Handgepäck, Reisegepäck, Fahrzeuge einschließlich 
Ladung) und Tieren aus Anlass seiner Beförderung hat der Reisende die zoll- oder sonstigen 
verwaltungsbehördlichen Vorschriften zu erfüllen. Er hat der Untersuchung dieser 
Gegenstände beizuwohnen, soweit die Gesetze und Vorschriften jedes Staates keine 
Ausnahme vorsehen. 

Kapitel II 

Handgepäck und Tiere 
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Artikel 15 
Beaufsichtigung 

Das Handgepäck und mitgenommene Tiere sind vom Reisenden zu beaufsichtigen. 

Kapitel III 

Reisegepäck 

Artikel 16 
Gepäckaufgabe 

(1)   Die vertraglichen Pflichten bei der Beförderung von Reisegepäck sind in einem 
Gepäckschein festzuhalten, der dem Reisenden auszuhändigen ist. 

(2)   Unbeschadet des Artikels 22 berührt das Fehlen, die Mangelhaftigkeit oder der Verlust 
des Gepäckscheins weder den Bestand noch die Gültigkeit der Vereinbarungen über die 
Beförderung des Reisegepäcks, die weiterhin diesen Einheitlichen Rechtsvorschriften 
unterliegen. 

(3)   Der Gepäckschein dient bis zum Beweis des Gegenteils als Nachweis für die Aufgabe 
des Reisegepäcks und die Bedingungen seiner Beförderung. 

(4)   Es wird bis zum Beweis des Gegenteils vermutet, dass das Reisegepäck bei der 
Übernahme durch den Beförderer äußerlich in gutem Zustande war und dass die Anzahl und 
die Masse der Gepäckstücke mit den Angaben im Gepäckschein übereinstimmten. 

Artikel 17 
Gepäckschein 

(1)   Die Allgemeinen Beförderungsbedingungen legen Form und Inhalt des Gepäckscheins 
sowie die Sprache und die Schriftzeichen, die beim Druck und beim Ausfüllen zu verwenden 
sind, fest. Artikel 7 Absatz 5 gilt entsprechend. 

(2)   In den Gepäckschein sind mindestens einzutragen: 

a) der Beförderer oder die Beförderer; 

b) die Angabe, dass die Beförderung auch bei einer gegenteiligen Abmachung diesen 
Einheitlichen Rechtsvorschriften unterliegt; dies kann durch die Abkürzung CIV 
geschehen; 

c) jede andere Angabe, die notwendig ist, um die vertraglichen Pflichten bei der Beförderung 
des Reisegepäcks zu beweisen, und die es dem Reisenden erlaubt, die Rechte aus dem 
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Beförderungsvertrag geltend zu machen. 

(3)   Der Reisende hat sich bei der Entgegennahme des Gepäckscheins zu vergewissern, ob 
dieser seinen Angaben gemäß ausgestellt ist. 

Artikel 18 
Abfertigung und Beförderung 

(1)   Soweit die Allgemeinen Beförderungsbedingungen keine Ausnahme vorsehen, wird 
Reisegepäck nur gegen Vorzeigen eines mindestens bis zum Bestimmungsort des 
Reisegepäcks gültigen Beförderungsausweises abgefertigt. Im Übrigen erfolgt die 
Abfertigung des Reisegepäcks nach den am Aufgabeort geltenden Vorschriften. 

(2)   Lassen die Allgemeinen Beförderungsbedingungen die Annahme von Reisegepäck zur 
Beförderung ohne Vorzeigen eines Beförderungsausweises zu, so gelten hinsichtlich des 
Reisegepäcks die Bestimmungen dieser Einheitlichen Rechtsvorschriften über die Rechte und 
Pflichten des Reisenden sinngemäß für den Absender von Reisegepäck. 

(3)   Der Beförderer kann das Reisegepäck mit einem anderen Zug oder mit einem anderen 
Beförderungsmittel und über einen anderen Weg befördern, als sie vom Reisenden benutzt 
werden. 

Artikel 19 
Zahlung der Gepäckfracht 

Ist zwischen dem Reisenden und dem Beförderer nichts anderes vereinbart, ist die 
Gepäckfracht bei der Aufgabe zu zahlen. 

Artikel 20 
Kennzeichnung des Reisegepäcks 

Der Reisende hat auf jedem Gepäckstück, an gut sichtbarer Stelle, haltbar und deutlich 
anzugeben: 

a) seinen Namen und seine Anschrift, 

b) den Bestimmungsort. 

Artikel 21 
Verfügungsrecht über das Reisegepäck 

(1)   Wenn es die Umstände gestatten und keine zoll- oder sonstigen verwaltungsbehördlichen 
Vorschriften entgegenstehen, kann der Reisende gegen Rückgabe des Gepäckscheins und, 
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wenn es die Allgemeinen Beförderungsbedingungen vorsehen, gegen Vorzeigen des 
Beförderungsausweises die Rückgabe des Gepäcks am Aufgabeort verlangen. 

(2)   Die Allgemeinen Beförderungsbedingungen können andere Bestimmungen betreffend 
das Verfügungsrecht vorsehen, insbesondere die Änderung des Bestimmungsortes und 
allfällige damit zusammenhängende Kostenfolgen für den Reisenden. 

Artikel 22 
Auslieferung 

(1)   Das Reisegepäck wird gegen Rückgabe des Gepäckscheins und gegen Zahlung der 
gegebenenfalls die Sendung belastenden Kosten ausgeliefert. 

Der Beförderer ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, nachzuprüfen, ob der Inhaber des 
Gepäckscheins berechtigt ist, das Reisegepäck in Empfang zu nehmen. 

(2)   Der Auslieferung an den Inhaber des Gepäckscheins stehen gleich eine gemäß den am 
Bestimmungsort geltenden Vorschriften erfolgte 

a) Übergabe des Reisegepäcks an die Zoll- oder Steuerverwaltung in deren Abfertigungs- 
oder Lagerräumen, wenn diese nicht unter der Obhut des Beförderers stehen, 

b) Übergabe von lebenden Tieren an einen Dritten zur Verwahrung. 

(3)   Der Inhaber des Gepäckscheins kann am Bestimmungsort die Auslieferung des 
Reisegepäcks verlangen, sobald die vereinbarte und die gegebenenfalls zur Abfertigung durch 
die Zoll- oder sonstigen Verwaltungsbehörden erforderliche Zeit abgelaufen ist. 

(4)   Wird der Gepäckschein nicht zurückgegeben, so braucht der Beförderer das Reisegepäck 
nur demjenigen auszuliefern, der seine Berechtigung nachweist; bei unzureichendem 
Nachweis kann der Beförderer eine Sicherheitsleistung verlangen. 

(5)   Das Reisegepäck ist an dem Bestimmungsort auszuliefern, nach dem es abgefertigt 
worden ist. 

(6)   Der Inhaber des Gepäckscheins, dem das Reisegepäck nicht ausgeliefert wird, kann 
verlangen, dass ihm auf dem Gepäckschein Tag und Stunde bescheinigt werden, zu denen er 
die Auslieferung gemäß Absatz 3 verlangt hat. 

(7)   Leistet der Beförderer dem Verlangen des Berechtigten, das Reisegepäck in seiner 
Gegenwart nachzuprüfen, um einen von ihm behaupteten Schaden festzustellen, nicht Folge, 
so kann der Berechtigte die Annahme des Reisegepäcks verweigern. 

(8)   Im Übrigen erfolgt die Auslieferung des Reisegepäcks gemäß den am Bestimmungsort 
geltenden Vorschriften. 
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Kapitel IV 

Fahrzeuge 

Artikel 23 
Beförderungsbedingungen 

Die besonderen Bestimmungen über die Beförderung von Fahrzeugen in den Allgemeinen 
Beförderungsbedingungen legen insbesondere die Bedingungen für die Annahme zur 
Beförderung, die Abfertigung, das Verladen und die Beförderung, das Entladen und die 
Auslieferung sowie die Verpflichtungen des Reisenden fest. 

Artikel 24 
Beförderungsschein 

(1)   Die vertraglichen Pflichten bei der Beförderung von Fahrzeugen sind in einem 
Beförderungsschein festzuhalten, der dem Reisenden auszuhändigen ist. Der 
Beförderungsschein kann Teil des Beförderungsausweises des Reisenden sein. 

(2)   Die besonderen Bestimmungen über die Beförderung von Fahrzeugen in den 
Allgemeinen Beförderungsbedingungen legen Form und Inhalt des Beförderungsscheins 
sowie die Sprache und die Schriftzeichen, die beim Druck und beim Ausfüllen zu verwenden 
sind, fest. Artikel 7 Absatz 5 gilt entsprechend. 

(3)   In den Beförderungsschein sind mindestens einzutragen: 

a) der Beförderer oder die Beförderer; 

b) die Angabe, dass die Beförderung auch bei einer gegenteiligen Abmachung diesen 
Einheitlichen Rechtsvorschriften unterliegt; dies kann durch die Abkürzung CIV 
geschehen; 

c) jede andere Angabe, die notwendig ist, um die vertraglichen Pflichten bei der Beförderung 
der Fahrzeuge zu beweisen, und die es dem Reisenden erlaubt, die Rechte aus dem 
Beförderungsvertrag geltend zu machen. 

(4)   Der Reisende hat sich bei der Entgegennahme des Beförderungsscheins zu vergewissern, 
ob dieser seinen Angaben gemäß ausgestellt ist. 

Artikel 25 
Anwendbares Recht 

Vorbehaltlich der Bestimmungen dieses Kapitels gelten für Fahrzeuge die Bestimmungen des 
Kapitels III über die Beförderung von Reisegepäck. 
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TITEL IV 

HAFTUNG DES BEFÖRDERERS 

Kapitel I 

Haftung bei Tötung und Verletzung von Reisenden 

Artikel 26 
Haftungsgrund 

(1)   Der Beförderer haftet für den Schaden, der dadurch entsteht, dass der Reisende durch 
einen Unfall im Zusammenhang mit dem Eisenbahnbetrieb während seines Aufenthaltes in 
den Eisenbahnwagen oder beim Ein- oder Aussteigen getötet, verletzt oder sonst in seiner 
körperlichen oder in seiner geistigen Gesundheit beeinträchtigt wird, unabhängig davon, 
welche Eisenbahninfrastruktur benutzt wird. 

(2)   Der Beförderer ist von dieser Haftung befreit, 

a) wenn der Unfall durch außerhalb des Eisenbahnbetriebes liegende Umstände verursacht 
worden ist und der Beförderer diese Umstände trotz Anwendung der nach Lage des Falles 
gebotenen Sorgfalt nicht vermeiden und deren Folgen nicht abwenden konnte; 

b) soweit der Unfall auf ein Verschulden des Reisenden zurückzuführen ist; 

c) wenn der Unfall auf das Verhalten eines Dritten zurückzuführen ist und der Beförderer 
dieses Verhalten trotz Anwendung der nach Lage des Falles gebotenen Sorgfalt nicht 
vermeiden und dessen Folgen nicht abwenden konnte; ein anderes Unternehmen, das 
dieselbe Eisenbahninfrastruktur benutzt, gilt nicht als Dritter; Rückgriffsrechte bleiben 
unberührt. 

(3)   Ist der Unfall auf das Verhalten eines Dritten zurückzuführen und ist der Beförderer 
gleichwohl von seiner Haftung nicht gemäß Absatz 2 Buchstabe c ganz befreit, so haftet er 
unter den Beschränkungen dieser Einheitlichen Rechtsvorschriften voll, unbeschadet eines 
etwaigen Rückgriffsrechtes gegen den Dritten. 

(4)   Eine etwaige Haftung des Beförderers in den in Absatz 1 nicht vorgesehenen Fällen wird 
durch diese Einheitlichen Rechtsvorschriften nicht berührt. 

(5)   Wird eine Beförderung, die Gegenstand eines einzigen Beförderungsvertrages ist, von 
aufeinanderfolgenden Beförderern ausgeführt, so haftet bei Tötung und Verletzung von 
Reisenden derjenige Beförderer, der die Beförderungsleistung, bei der sich der Unfall ereignet 
hat, gemäß Beförderungsvertrag zu erbringen hatte. Wurde diese Beförderungsleistung nicht 
vom Beförderer, sondern von einem ausführenden Beförderer erbracht, haften beide als 
Gesamtschuldner nach diesen Einheitlichen Rechtsvorschriften. 
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Artikel 27 
Schadensersatz bei Tötung 

(1)   Bei Tötung des Reisenden umfasst der Schadensersatz: 

a) die infolge des Todes des Reisenden entstandenen notwendigen Kosten, insbesondere für 
die Überführung und die Bestattung; 

b) bei nicht sofortigem Eintritt des Todes den in Artikel 28 vorgesehenen Schadensersatz. 

(2)   Haben durch den Tod des Reisenden Personen, denen gegenüber er kraft Gesetzes 
unterhaltspflichtig war oder zukünftig unterhaltspflichtig geworden wäre, den Versorger 
verloren, so ist auch für diesen Verlust Ersatz zu leisten. Der Schadensersatzanspruch von 
Personen, denen der Reisende ohne gesetzliche Verpflichtung Unterhalt gewährt hat, richtet 
sich nach Landesrecht. 

Artikel 28 
Schadensersatz bei Verletzung 

Bei Verletzung oder sonstiger Beeinträchtigung der körperlichen oder der geistigen 
Gesundheit des Reisenden umfasst der Schadensersatz: 

a) die notwendigen Kosten, insbesondere für Heilung und Pflege sowie für die Beförderung; 

b) den Vermögensnachteil, den der Reisende durch gänzliche oder teilweise 
Arbeitsunfähigkeit oder durch eine Vermehrung seiner Bedürfnisse erleidet. 

Artikel 29 
Ersatz anderer Personenschäden 

Ob und inwieweit der Beförderer bei Personenschäden für andere als die in Artikel 27 und 28 
vorgesehenen Schäden Ersatz zu leisten hat, richtet sich nach Landesrecht. 

Artikel 30 
Form und Höhe des Schadensersatz bei Tötung und Verletzung 

(1)   Der in Artikel 27 Absatz 2 und in Artikel 28 Buchstabe b vorgesehene Schadensersatz ist 
in Form eines Kapitalbetrages zu leisten. Ist jedoch nach Landesrecht die Zuerkennung einer 
Rente zulässig, so wird der Schadensersatz in dieser Form geleistet, wenn der verletzte 
Reisende oder die gemäß Artikel 27 Absatz 2 Anspruchsberechtigten die Zahlung einer Rente 
verlangen. 
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(2)   Die Höhe des gemäß Absatz 1 zu leistenden Schadensersatzes richtet sich nach 
Landesrecht. Es gilt jedoch bei Anwendung dieser Einheitlichen Rechtsvorschriften für jeden 
Reisenden eine Höchstgrenze von 175 000 Rechnungseinheiten für den Kapitalbetrag oder 
eine diesem Betrag entsprechende Jahresrente, sofern das Landesrecht eine niedrigere 
Höchstgrenze vorsieht. 

Artikel 31 
Andere Beförderungsmittel 

(1)   Die Bestimmungen über die Haftung bei Tötung und Verletzung von Reisenden sind, 
vorbehaltlich des Absatzes 2, nicht auf Schäden anzuwenden, die während einer Beförderung 
entstehen, die gemäß Beförderungsvertrag nicht auf der Schiene erfolgt. 

(2)   Werden jedoch Eisenbahnwagen auf einem Fährschiff befördert, so sind die 
Bestimmungen über die Haftung bei Tötung und Verletzung von Reisenden auf die durch 
Artikel 26 Absatz 1 und Artikel 33 Absatz 1 erfassten Schäden anzuwenden, die der Reisende 
durch Unfall im Zusammenhang mit dem Eisenbahnbetrieb während seines Aufenthaltes in 
diesen Wagen, beim Einsteigen in die Wagen oder beim Aussteigen aus den Wagen erleidet. 

(3)   Wenn der Eisenbahnbetrieb infolge außerordentlicher Umstände vorübergehend 
unterbrochen ist und die Reisenden mit einem anderen Beförderungsmittel befördert werden, 
haftet der Beförderer gemäß diesen Einheitlichen Rechtsvorschriften. 

Kapitel II 

Haftung bei Nichteinhaltung des Fahrplans 

Artikel 32 
Haftung bei Ausfall, Verspätung und Anschlussversäumnis 

(1)   Der Beförderer haftet dem Reisenden für den Schaden, der dadurch entsteht, dass die 
Reise wegen Ausfall, Verspätung oder Versäumnis des Anschlusses nicht am selben Tag 
fortgesetzt werden kann oder dass unter den gegebenen Umständen eine Fortsetzung am 
selben Tag nicht zumutbar ist. Der Schadensersatz umfasst die dem Reisenden im 
Zusammenhang mit der Übernachtung und mit der Benachrichtigung der ihn erwartenden 
Personen entstandenen angemessenen Kosten. 

(2)   Der Beförderer ist von dieser Haftung befreit, wenn der Ausfall, die Verspätung oder das 
Anschlussversäumnis auf eine der folgenden Ursachen zurückzuführen ist: 

a) außerhalb des Eisenbahnbetriebes liegende Umstände, die der Beförderer trotz 
Anwendung der nach Lage des Falles gebotenen Sorgfalt nicht vermeiden und deren 
Folgen er nicht abwenden konnte, 
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b) Verschulden des Reisenden oder  

c) Verhalten eines Dritten, das der Beförderer trotz Anwendung der nach Lage des Falles 
gebotenen Sorgfalt nicht vermeiden und dessen Folgen er nicht abwenden konnte; ein 
anderes Unternehmen, das dieselbe Eisenbahninfrastruktur benutzt, gilt nicht als Dritter; 
Rückgriffsrechte bleiben unberührt. 

(3)   Ob und inwieweit der Beförderer für andere als die in Absatz 1 vorgesehenen Schäden 
Ersatz zu leisten hat, richtet sich nach Landesrecht. Artikel 44 bleibt unberührt. 

Kapitel III 

Haftung für Handgepäck, Tiere, Reisegepäck und Fahrzeuge 

ABSCHNITT 1 

Handgepäck und Tiere 

Artikel 33 
Haftung 

(1)   Bei Tötung und Verletzung von Reisenden haftet der Beförderer auch für den Schaden, 
der durch gänzlichen oder teilweisen Verlust oder durch Beschädigung von Sachen entsteht, 
die der Reisende an sich trägt oder als Handgepäck mit sich führt; dies gilt auch für Tiere, die 
der Reisende mit sich führt. Artikel 26 findet entsprechende Anwendung. 

(2)   Im Übrigen haftet der Beförderer für Schäden wegen gänzlichen oder teilweisen Verlusts 
oder wegen Beschädigung von Sachen, Handgepäck oder Tieren, zu deren Beaufsichtigung 
der Reisende gemäß Artikel 15 verpflichtet ist, nur dann, wenn den Beförderer ein 
Verschulden trifft. Die übrigen Artikel des Titels IV, mit Ausnahme des Artikels 51, und der 
Titel VI finden in diesem Fall keine Anwendung. 

Artikel 34 
Beschränkung des Schadensersatzes bei Verlust oder Beschädigung von Sachen 

Haftet der Beförderer gemäß Artikel 33 Absatz 1, so hat er Schadensersatz bis zu einer 
Höchstgrenze von 1400 Rechnungseinheiten für jeden Reisenden zu leisten. 

Artikel 35 
Ausschluss der Haftung 
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Der Beförderer haftet dem Reisenden gegenüber nicht für den Schaden, der dadurch entsteht, 
dass der Reisende seinen Verpflichtungen gemäß den zoll- oder sonstigen 
verwaltungsbehördlichen Vorschriften nicht nachgekommen ist. 

ABSCHNITT 2 

Reisegepäck 

Artikel 36 
Haftungsgrund 

(1)   Der Beförderer haftet für den Schaden, der durch gänzlichen oder teilweisen Verlust oder 
durch Beschädigung des Reisegepäcks in der Zeit von der Übernahme durch den Beförderer 
bis zur Auslieferung sowie durch verspätete Auslieferung entsteht. 

(2)   Der Beförderer ist von dieser Haftung befreit, soweit der Verlust, die Beschädigung oder 
die verspätete Auslieferung durch ein Verschulden des Reisenden, eine nicht vom Beförderer 
verschuldete Anweisung des Reisenden, besondere Mängel des Reisegepäcks oder durch 
Umstände verursacht worden ist, welche der Beförderer nicht vermeiden und deren Folgen er 
nicht abwenden konnte. 

(3)   Der Beförderer ist von dieser Haftung befreit, soweit der Verlust oder die Beschädigung 
aus der mit einer oder mehreren der folgenden Tatsachen verbundenen besonderen Gefahr 
entstanden ist: 

a) Fehlen oder Mängel der Verpackung; 

b) natürliche Beschaffenheit des Reisegepäcks; 

c) Aufgabe von Gegenständen als Reisegepäck, die von der Beförderung ausgeschlossen 
sind. 

Artikel 37 
Beweislast 

(1)   Der Beweis, dass der Verlust, die Beschädigung oder die verspätete Auslieferung durch 
eine der in Artikel 36 Absatz 2 erwähnten Tatsachen verursacht worden ist, obliegt dem 
Beförderer. 

(2)   Legt der Beförderer dar, dass der Verlust oder die Beschädigung nach den Umständen 
des Falles aus einer oder mehreren der in Artikel 36 Absatz 3 erwähnten besonderen Gefahren 
entstehen konnte, so wird vermutet, dass der Schaden daraus entstanden ist. Der Berechtigte 
hat jedoch das Recht, nachzuweisen, dass der Schaden nicht oder nicht ausschließlich aus 
einer dieser Gefahren entstanden ist. 
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Artikel 38 
Aufeinanderfolgende Beförderer 

Wird eine Beförderung, die Gegenstand eines einzigen Beförderungsvertrages ist, von 
mehreren aufeinanderfolgenden Beförderern durchgeführt, so tritt jeder Beförderer dadurch, 
dass er das Reisegepäck mit dem Gepäckschein oder das Fahrzeug mit dem 
Beförderungsschein übernimmt, hinsichtlich der Beförderung von Reisegepäck oder von 
Fahrzeugen in den Beförderungsvertrag nach Maßgabe des Gepäckscheins oder des 
Beförderungsscheins ein und übernimmt die sich daraus ergebenden Verpflichtungen. In 
diesem Falle haftet jeder Beförderer für die Ausführung der Beförderung auf der ganzen 
Strecke bis zur Auslieferung. 

Artikel 39 
Ausführender Beförderer 

(1)   Hat der Beförderer die Durchführung der Beförderung ganz oder teilweise einem 
ausführenden Beförderer übertragen, gleichviel, ob er aufgrund des Beförderungsvertrages 
dazu berechtigt war oder nicht, so bleibt der Beförderer dennoch für die gesamte Beförderung 
verantwortlich. 

(2)   Alle für die Haftung des Beförderers maßgeblichen Bestimmungen dieser Einheitlichen 
Rechtsvorschriften gelten auch für die Haftung des ausführenden Beförderers für die von ihm 
durchgeführte Beförderung. Artikel 48 und Artikel 52 sind anzuwenden, wenn ein Anspruch 
gegen die Bediensteten und anderen Personen, deren sich der ausführende Beförderer bei der 
Durchführung der Beförderung bedient, geltend gemacht wird. 

(3)   Eine besondere Vereinbarung, wonach der Beförderer Verpflichtungen übernimmt, die 
ihm nicht durch diese Einheitlichen Rechtsvorschriften auferlegt werden, oder auf Rechte 
verzichtet, die ihm durch diese Einheitlichen Rechtsvorschriften gewährt werden, berührt den 
ausführenden Beförderer nur, wenn er dem ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat. 
Unabhängig davon, ob der ausführende Beförderer eine solche Zustimmung erklärt hat, bleibt 
der Beförderer an die sich aus einer solchen besonderen Vereinbarung ergebenden 
Verpflichtungen oder Verzichtserklärungen gebunden. 

(4)   Wenn und soweit sowohl der Beförderer als auch der ausführende Beförderer haften, 
haften sie als Gesamtschuldner. 

(5)   Der Gesamtbetrag der Entschädigung, der von dem Beförderer, dem ausführenden 
Beförderer sowie ihren Bediensteten und anderen Personen, deren sie sich bei der 
Durchführung der Beförderung bedienen, erlangt werden kann, übersteigt nicht die in diesen 
Einheitlichen Rechtsvorschriften vorgesehenen Höchstbeträge. 

(6)   Dieser Artikel lässt die Rechte des Beförderers und des ausführenden Beförderers, 
untereinander Rückgriff zu nehmen, unberührt. 
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Artikel 40 
Vermutung für den Verlust 

(1)   Der Berechtigte kann ein Gepäckstück ohne weiteren Nachweis als verloren betrachten, 
wenn es nicht binnen 14 Tagen, nachdem seine Auslieferung gemäß Artikel 22 Absatz 3 
verlangt wurde, ausgeliefert oder zu seiner Verfügung bereitgestellt worden ist. 

(2)   Wird ein für verloren gehaltenes Gepäckstück binnen einem Jahr nach dem Verlangen 
auf Auslieferung wieder aufgefunden, so hat der Beförderer den Berechtigten zu 
benachrichtigen, wenn seine Anschrift bekannt ist oder sich ermitteln lässt. 

(3)   Der Berechtigte kann binnen 30 Tagen nach Empfang der Nachricht gemäß Absatz 2 
verlangen, dass ihm das Gepäckstück ausgeliefert wird. In diesem Fall hat er die Kosten für 
die Beförderung des Gepäckstückes vom Aufgabeort bis zum Ort zu zahlen, an dem das 
Gepäckstück ausgeliefert wird, und die erhaltene Entschädigung, gegebenenfalls abzüglich 
der in dieser Entschädigung enthaltenen Kosten, zurückzuzahlen. Er behält jedoch seine 
Ansprüche auf Entschädigung wegen verspäteter Auslieferung gemäß Artikel 43. 

(4)   Wird das wiederaufgefundene Gepäckstück nicht binnen der in Absatz 3 vorgesehenen 
Frist zurückverlangt oder wird es später als ein Jahr nach dem Verlangen auf Auslieferung 
wiederaufgefunden, so verfügt der Beförderer darüber gemäß den am Ort, an dem sich das 
Gepäckstück befindet, geltenden Gesetzen und Vorschriften. 

Artikel 41 
Entschädigung bei Verlust 

(1)   Bei gänzlichem oder teilweisem Verlust des Reisegepäcks hat der Beförderer ohne 
weiteren Schadensersatz zu zahlen: 

a) wenn die Höhe des Schadens nachgewiesen ist, eine Entschädigung in dieser Höhe, die 
jedoch 80 Rechnungseinheiten je fehlendes Kilogramm Bruttomasse oder 
1200 Rechnungseinheiten je Gepäckstück nicht übersteigt; 

b) wenn die Höhe des Schadens nicht nachgewiesen ist, eine Pauschalentschädigung von 
20 Rechnungseinheiten je fehlendes Kilogramm Bruttomasse oder von 
300 Rechnungseinheiten je Gepäckstück. 

Die Art der Entschädigung, je fehlendes Kilogramm oder je Gepäckstück, wird in den 
Allgemeinen Beförderungsbedingungen festgelegt. 

(2)   Der Beförderer hat außerdem Gepäckfracht und sonstige im Zusammenhang mit der 
Beförderung des verlorenen Gepäckstückes gezahlte Beträge sowie bereits entrichtete Zölle 
und Verbrauchsabgaben zu erstatten. 
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Artikel 42 
Entschädigung bei Beschädigung 

(1)   Bei Beschädigung des Reisegepäcks hat der Beförderer ohne weiteren Schadensersatz 
eine Entschädigung zu zahlen, die der Wertminderung des Reisegepäcks entspricht. 

(2)   Die Entschädigung übersteigt nicht, 

a) wenn das gesamte Reisegepäck durch die Beschädigung entwertet ist, den Betrag, der bei 
gänzlichem Verlust zu zahlen wäre; 

b) wenn nur ein Teil des Reisegepäcks durch die Beschädigung entwertet ist, den Betrag, der 
bei Verlust des entwerteten Teiles zu zahlen wäre. 

Artikel 43 
Entschädigung bei verspäteter Auslieferung 

(1)   Bei verspäteter Auslieferung des Reisegepäcks hat der Beförderer für je angefangene 
24 Stunden seit dem Verlangen auf Auslieferung, höchstens aber für 14 Tage, zu zahlen: 

a) wenn der Berechtigte nachweist, dass daraus ein Schaden, einschließlich einer 
Beschädigung, entstanden ist, eine Entschädigung in der Höhe des Schadens bis zu einem 
Höchstbetrag von 0,80 Rechnungseinheiten je Kilogramm Bruttomasse oder von 
14 Rechnungseinheiten je Stück des verspätet ausgelieferten Reisegepäcks; 

b) wenn der Berechtigte nicht nachweist, dass daraus ein Schaden entstanden ist, eine 
Pauschalentschädigung von 0,14 Rechnungseinheiten je Kilogramm Bruttomasse oder von 
2,80 Rechnungseinheiten je Stück des verspätet ausgelieferten Reisegepäcks. 

Die Art der Entschädigung, je Kilogramm oder je Gepäckstück, wird in den Allgemeinen 
Beförderungsbedingungen festgelegt. 

(2)   Bei gänzlichem Verlust des Reisegepäcks wird die Entschädigung gemäß Absatz 1 nicht 
neben der Entschädigung gemäß Artikel 41 geleistet. 

(3)   Bei teilweisem Verlust des Reisegepäcks wird die Entschädigung gemäß Absatz 1 für 
den nicht verlorenen Teil geleistet. 

(4)   Bei einer Beschädigung des Reisegepäcks, die nicht Folge der verspäteten Auslieferung 
ist, wird die Entschädigung gemäß Absatz 1 gegebenenfalls neben der Entschädigung gemäß 
Artikel 42 geleistet. 

(5)   In keinem Fall ist die Entschädigung gemäß Absatz 1 zuzüglich der Entschädigungen 
gemäß Artikel 41 und 42 insgesamt höher als die Entschädigung bei gänzlichem Verlust des 
Reisegepäcks. 
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ABSCHNITT 3 

Fahrzeuge 

Artikel 44 
Entschädigung bei Verspätung 

(1)   Wird ein Fahrzeug aus einem vom Beförderer zu vertretenden Umstand verspätet 
verladen oder wird es verspätet ausgeliefert, so hat der Beförderer, wenn der Berechtigte 
nachweist, dass daraus ein Schaden entstanden ist, eine Entschädigung zu zahlen, deren 
Betrag den Beförderungspreis nicht übersteigt. 

(2)   Ergibt sich bei der Verladung aus einem vom Beförderer zu vertretenden Umstand eine 
Verspätung und verzichtet der Berechtigte deshalb auf die Durchführung des 
Beförderungsvertrages, so wird ihm der Beförderungspreis erstattet. Weist er nach, dass aus 
dieser Verspätung ein Schaden entstanden ist, so kann er außerdem eine Entschädigung 
verlangen, deren Betrag den Beförderungspreis nicht übersteigt. 

Artikel 45 
Entschädigung bei Verlust 

Bei gänzlichem oder teilweisem Verlust eines Fahrzeugs wird die dem Berechtigten für den 
nachgewiesenen Schaden zu zahlende Entschädigung nach dem Zeitwert des Fahrzeugs 
berechnet. Sie beträgt höchstens 8000 Rechnungseinheiten. Ein Anhänger gilt mit oder ohne 
Ladung als ein selbstständiges Fahrzeug. 

Artikel 46 
Haftung hinsichtlich anderer Gegenstände 

(1)   Hinsichtlich der im Fahrzeug untergebrachten Gegenstände oder der Gegenstände, die 
sich in Behältnissen (z. B. Gepäckbehältern oder Skiboxen) befinden, die fest am Fahrzeug 
angebracht sind, haftet der Beförderer nur für Schäden, die auf sein Verschulden 
zurückzuführen sind. Die Gesamtentschädigung beträgt höchstens 1400 Rechnungseinheiten. 

(2)   Für Gegenstände, die außen am Fahrzeug befestigt sind, einschließlich der Behältnisse 
gemäß Absatz 1, haftet der Beförderer nur, wenn nachgewiesen wird, dass der Schaden auf 
eine Handlung oder Unterlassung des Beförderers zurückzuführen ist, die entweder in der 
Absicht, einen solchen Schaden herbeizuführen, oder leichtfertig und in dem Bewusstsein 
begangen wurde, dass ein solcher Schaden mit Wahrscheinlichkeit eintreten werde. 

Artikel 47 
Anwendbares Recht 
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Vorbehaltlich der Bestimmungen dieses Abschnitts gelten für Fahrzeuge die Bestimmungen 
des Abschnitts 2 über die Haftung für Reisegepäck. 

Kapitel IV 

Gemeinsame Bestimmungen 

Artikel 48 
Verlust des Rechtes auf Haftungsbeschränkung 

Die in diesen Einheitlichen Rechtsvorschriften vorgesehenen Haftungsbeschränkungen sowie 
die Bestimmungen des Landesrechtes, die den Schadensersatz auf einen festen Betrag 
begrenzen, finden keine Anwendung, wenn nachgewiesen wird, dass der Schaden auf eine 
Handlung oder Unterlassung des Beförderers zurückzuführen ist, die entweder in der Absicht, 
einen solchen Schaden herbeizuführen, oder leichtfertig und in dem Bewusstsein begangen 
wurde, dass ein solcher Schaden mit Wahrscheinlichkeit eintreten werde. 

Artikel 49 
Umrechnung und Verzinsung 

(1)   Müssen bei der Berechnung der Entschädigung in ausländischer Währung ausgedrückte 
Beträge umgerechnet werden, so sind sie nach dem Kurs am Tag und am Ort der Zahlung der 
Entschädigung umzurechnen. 

(2)   Der Berechtigte kann auf die Entschädigung Zinsen in Höhe von fünf Prozent jährlich 
beanspruchen, und zwar vom Tag der Reklamation gemäß Artikel 55 oder, wenn keine 
Reklamation vorangegangen ist, vom Tag der Klageerhebung an. 

(3)   Für Entschädigungen gemäß Artikel 27 und 28 laufen jedoch die Zinsen erst von dem 
Tag an, an dem die für die Bemessung der Höhe der Entschädigung maßgebenden Umstände 
eingetreten sind, wenn dieser Tag später liegt als derjenige der Reklamation oder der 
Klageerhebung. 

(4)   Bei Reisegepäck können die Zinsen nur beansprucht werden, wenn die Entschädigung 
16 Rechnungseinheiten je Gepäckschein übersteigt. 

(5)   Legt der Berechtigte dem Beförderer bei Reisegepäck die zur abschließenden 
Behandlung der Reklamation erforderlichen Belege nicht innerhalb einer ihm gestellten 
angemessenen Frist vor, so ist der Lauf der Zinsen vom Ablauf dieser Frist an bis zur 
Übergabe dieser Belege gehemmt. 

Artikel 50 
Haftung bei nuklearem Ereignis 
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Der Beförderer ist von der ihm gemäß diesen Einheitlichen Rechtsvorschriften obliegenden 
Haftung befreit, wenn der Schaden durch ein nukleares Ereignis verursacht worden ist und 
wenn gemäß den Gesetzen und Vorschriften eines Staates über die Haftung auf dem Gebiet 
der Kernenergie der Inhaber einer Kernanlage oder eine ihm gleichgestellte Person für diesen 
Schaden haftet. 

Artikel 51 
Personen, für die der Beförderer haftet 

Der Beförderer haftet für seine Bediensteten und für andere Personen, deren er sich bei der 
Durchführung der Beförderung bedient, soweit diese Bediensteten und anderen Personen in 
Ausübung ihrer Verrichtungen handeln. Die Betreiber der Eisenbahninfrastruktur, auf der die 
Beförderung erfolgt, gelten als Personen, deren sich der Beförderer bei der Durchführung der 
Beförderung bedient. 

Artikel 52 
Sonstige Ansprüche 

(1)   In allen Fällen, auf die diese Einheitlichen Rechtsvorschriften Anwendung finden, kann 
gegen den Beförderer ein Anspruch auf Schadensersatz, auf welchem Rechtsgrund er auch 
beruht, nur unter den Voraussetzungen und Beschränkungen dieser Einheitlichen 
Rechtsvorschriften geltend gemacht werden. 

(2)   Das Gleiche gilt für Ansprüche gegen die Bediensteten und anderen Personen, für die der 
Beförderer gemäß Artikel 51 haftet. 

TITEL V 

HAFTUNG DES REISENDEN 

Artikel 53 
Besondere Haftungsgründe 

Der Reisende haftet dem Beförderer für jeden Schaden, 

a) der dadurch entsteht, dass er seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen ist, die sich für 
ihn ergeben 

1. aus den Artikeln 10, 14 und 20, 

2. aus den besonderen Bestimmungen über die Beförderung von Fahrzeugen in den 
Allgemeinen Beförderungsbedingungen oder 
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3. aus der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter 
(RID), oder 

 

 

b) der durch Gegenstände oder Tiere verursacht wird, die er mitnimmt, 

sofern er nicht beweist, dass der Schaden auf Umstände zurückzuführen ist, die er trotz 
Anwendung der von einem gewissenhaften Reisenden geforderten Sorgfalt nicht vermeiden 
und deren Folgen er nicht abwenden konnte. Diese Bestimmung berührt nicht die Haftung des 
Beförderers nach Artikel 26 und 33 Absatz 1. 

TITEL VI 

GELTENDMACHUNG VON ANSPRÜCHEN 

Artikel 54 
Feststellung eines teilweisen Verlustes oder einer Beschädigung 

(1)   Wird ein teilweiser Verlust oder eine Beschädigung eines unter der Obhut des 
Beförderers beförderten Gegenstandes (Reisegepäck, Fahrzeug) vom Beförderer entdeckt 
oder vermutet oder vom Berechtigten behauptet, so hat der Beförderer je nach Art des 
Schadens den Zustand des Gegenstandes und, soweit möglich, das Ausmaß und die Ursache 
des Schadens sowie den Zeitpunkt seines Entstehens unverzüglich und, wenn möglich, in 
Gegenwart des Berechtigten in einer Tatbestandsaufnahme festzuhalten. 

(2)   Dem Berechtigten ist eine Abschrift der Tatbestandsaufnahme unentgeltlich 
auszuhändigen. 

(3)   Erkennt der Berechtigte die Feststellungen in der Tatbestandsaufnahme nicht an, so kann 
er verlangen, dass der Zustand des Reisegepäcks oder des Fahrzeugs sowie die Ursache und 
der Betrag des Schadens von einem durch die Parteien des Beförderungsvertrages oder ein 
Gericht bestellten Sachverständigen festgestellt werden. Das Verfahren richtet sich nach den 
Gesetzen und Vorschriften des Staates, in dem die Feststellung erfolgt. 

Artikel 55 
Reklamationen 

(1)   Reklamationen betreffend die Haftung des Beförderers bei Tötung und Verletzung von 
Reisenden sind schriftlich an den Beförderer zu richten, gegen den Ansprüche gerichtlich 
geltend gemacht werden können. Im Falle einer Beförderung, die Gegenstand eines einzigen 
Vertrags war und von aufeinanderfolgenden Beförderern ausgeführt wurde, können 
Reklamationen auch an den ersten oder letzten Beförderer sowie an den Beförderer gerichtet 
werden, der im Staat des Wohnsitzes oder des gewöhnlichen Aufenthaltes des Reisenden 
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seine Hauptniederlassung oder die Zweigniederlassung oder Geschäftsstelle hat, durch die der 
Beförderungsvertrag geschlossen worden ist. 

(2)   Die anderen Reklamationen aus dem Beförderungsvertrag sind schriftlich an den in 
Artikel 56 Absätze 2 und 3 genannten Beförderer zu richten. 

(3)   Die Belege, die der Berechtigte der Reklamation beigeben will, sind im Original oder in 
Abschrift, auf Verlangen des Beförderers in gehörig beglaubigter Form, vorzulegen. Bei der 
Regelung der Reklamation kann der Beförderer die Rückgabe des Beförderungsausweises, 
des Gepäckscheins und des Beförderungsscheins verlangen. 

Artikel 56 
Beförderer, gegen die Ansprüche gerichtlich geltend gemacht werden können 

(1)   Schadensersatzansprüche aufgrund der Haftung des Beförderers bei Tötung und 
Verletzung von Reisenden können nur gegen einen gemäß Artikel 26 Absatz 5 haftbaren 
Beförderer gerichtlich geltend gemacht werden. 

(2)   Vorbehaltlich des Absatzes 4 können sonstige Ansprüche des Reisenden aufgrund des 
Beförderungsvertrages nur gegen den ersten, den letzten oder denjenigen Beförderer geltend 
gemacht werden, der den Teil der Beförderung ausgeführt hat, in dessen Verlauf die den 
Anspruch begründende Tatsache eingetreten ist. 

(3)   Ist bei Beförderungen durch aufeinanderfolgende Beförderer der zur Auslieferung 
verpflichtete Beförderer mit seiner Zustimmung im Gepäckschein oder im 
Beförderungsschein eingetragen, können Ansprüche gemäß Absatz 2 auch dann gegen ihn 
gerichtlich geltend gemacht werden, wenn er das Gepäck nicht erhalten oder das Fahrzeug 
nicht übernommen hat. 

(4)   Ansprüche auf Erstattung von Beträgen, die aufgrund des Beförderungsvertrages gezahlt 
worden sind, können gegen den Beförderer gerichtlich geltend gemacht werden, der den 
Betrag erhoben hat, oder gegen den Beförderer, zu dessen Gunsten der Betrag erhoben 
worden ist. 

(5)   Im Wege der Widerklage oder der Einrede können Ansprüche auch gegen einen anderen 
als die in den Absätzen 2 und 4 genannten Beförderer geltend gemacht werden, wenn sich die 
Klage auf denselben Beförderungsvertrag gründet. 

(6)   Soweit diese Einheitlichen Rechtsvorschriften auf den ausführenden Beförderer 
Anwendung finden, können die Ansprüche auch gegen ihn gerichtlich geltend gemacht 
werden. 

(7)   Hat der Kläger die Wahl unter mehreren Beförderern, so erlischt sein Wahlrecht, sobald 
die Klage gegen einen der Beförderer erhoben ist; dies gilt auch, wenn der Kläger die Wahl 
zwischen einem oder mehreren Beförderern und einem ausführenden Beförderer hat. 
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Artikel 58 
Erlöschen der Ansprüche bei Tötung und Verletzung 

(1)   Alle Ansprüche des Berechtigten aufgrund der Haftung des Beförderers bei Tötung und 
Verletzung von Reisenden sind erloschen, wenn er den Unfall des Reisenden nicht spätestens 
zwölf Monate, nachdem er vom Schaden Kenntnis erlangt hat, einem der Beförderer anzeigt, 
bei denen die Reklamation gemäß Artikel 55 Absatz 1 eingereicht werden kann. Zeigt der 
Berechtigte dem Beförderer den Unfall mündlich an, so hat dieser ihm über die mündliche 
Anzeige eine Bestätigung auszustellen. 

(2)   Die Ansprüche erlöschen jedoch nicht, wenn 

a) der Berechtigte innerhalb der in Absatz 1 vorgesehenen Frist eine Reklamation an einen 
der in Artikel 55 Absatz 1 genannten Beförderer gerichtet hat; 

b) der haftbare Beförderer innerhalb der in Absatz 1 vorgesehenen Frist auf andere Weise 
vom Unfall des Reisenden Kenntnis erhalten hat; 

c) infolge von Umständen, die dem Berechtigten nicht zuzurechnen sind, der Unfall nicht 
oder nicht rechtzeitig angezeigt worden ist; 

d) der Berechtigte nachweist, dass der Unfall durch ein Verschulden des Beförderers 
verursacht worden ist. 

Artikel 59 
Erlöschen der Ansprüche bei Beförderung von Reisegepäck 

(1)   Mit der Annahme des Reisegepäcks durch den Berechtigten sind alle Ansprüche gegen 
den Beförderer aus dem Beförderungsvertrag bei teilweisem Verlust, Beschädigung oder 
verspäteter Auslieferung erloschen. 

(2)   Die Ansprüche erlöschen jedoch nicht: 

a) bei teilweisem Verlust oder bei Beschädigung, wenn 

1. der Verlust oder die Beschädigung vor der Annahme des Reisegepäcks durch den 
Berechtigten gemäß Artikel 54 festgestellt worden ist; 

2. die Feststellung, die gemäß Artikel 54 hätte erfolgen müssen, nur durch Verschulden 
des Beförderers unterblieben ist; 

 

b) bei äußerlich nicht erkennbarem Schaden, der erst nach der Annahme des Reisegepäcks 
durch den Berechtigten festgestellt worden ist, wenn er 

1. die Feststellung gemäß Artikel 54 sofort nach der Entdeckung des Schadens und 
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spätestens drei Tage nach der Annahme des Reisegepäcks verlangt und 

2. außerdem beweist, dass der Schaden in der Zeit zwischen der Übernahme durch den 
Beförderer und der Auslieferung entstanden ist; 

 

c) bei verspäteter Auslieferung, wenn der Berechtigte binnen 21 Tagen seine Rechte gegen 
einen der in Artikel 56 Absatz 3 genannten Beförderer geltend gemacht hat; 

d) wenn der Berechtigte nachweist, dass der Schaden auf ein Verschulden des Beförderers 
zurückzuführen ist. 

Artikel 60 
Verjährung 

(1)   Schadensersatzansprüche aufgrund der Haftung des Beförderers bei Tötung und 
Verletzung von Reisenden verjähren: 

a) Ansprüche des Reisenden: in drei Jahren, gerechnet vom ersten Tag nach dem Unfall; 

b) Ansprüche der anderen Berechtigten: in drei Jahren, gerechnet vom ersten Tag nach dem 
Tod des Reisenden, spätestens aber in fünf Jahren, gerechnet vom ersten Tag nach dem 
Unfall. 

(2)   Andere Ansprüche aus dem Beförderungsvertrag verjähren in einem Jahr. Die 
Verjährungsfrist beträgt jedoch zwei Jahre bei Ansprüchen wegen eines Schadens, der auf 
eine Handlung oder Unterlassung zurückzuführen ist, die entweder in der Absicht, einen 
solchen Schaden herbeizuführen, oder leichtfertig und in dem Bewusstsein begangen wurde, 
dass ein solcher Schaden mit Wahrscheinlichkeit eintreten werde. 

(3)   Die Verjährung gemäß Absatz 2 beginnt bei Ansprüchen 

a) auf Entschädigung wegen gänzlichen Verlustes mit dem vierzehnten Tag nach Ablauf der 
Frist gemäß Artikel 22 Absatz 3; 

b) auf Entschädigung wegen teilweisen Verlustes, Beschädigung oder verspäteter 
Auslieferung mit dem Tag der Auslieferung; 

c) in allen anderen die Beförderung des Reisenden betreffenden Fällen mit dem Tag des 
Ablaufes der Geltungsdauer des Beförderungsausweises. 

Der als Beginn der Verjährung bezeichnete Tag ist in keinem Fall in der Frist inbegriffen. 

(4)   […] 

(5)   […] 

(6)   Im Übrigen gilt für die Hemmung und die Unterbrechung der Verjährung Landesrecht. 
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TITEL VII 

BEZIEHUNGEN DER BEFÖRDERER UNTEREINANDER 

Artikel 61 
Aufteilung des Beförderungspreises 

(1)   Jeder Beförderer hat den beteiligten Beförderern den ihnen zukommenden Anteil am 
Beförderungspreis zu zahlen, den er erhoben hat oder hätte erheben müssen. Die Art und 
Weise der Zahlung wird durch Vereinbarungen zwischen den Beförderern geregelt. 

(2)   Artikel 6 Absatz 3, Artikel 16 Absatz 3 und Artikel 25 gelten auch für die Beziehungen 
zwischen aufeinanderfolgenden Beförderern. 

Artikel 62 
Rückgriffsrecht 

(1)   Hat ein Beförderer gemäß diesen Einheitlichen Rechtsvorschriften eine Entschädigung 
gezahlt, so steht ihm ein Rückgriffsrecht gegen die Beförderer, die an der Beförderung 
beteiligt gewesen sind, gemäß den folgenden Bestimmungen zu: 

a) Der Beförderer, der den Schaden verursacht hat, haftet ausschließlich dafür; 

b) haben mehrere Beförderer den Schaden verursacht, so haftet jeder für den von ihm 
verursachten Schaden; ist eine Zuordnung nicht möglich, so wird die Entschädigung unter 
den Beförderern gemäß Buchstabe c aufgeteilt; 

c) kann nicht bewiesen werden, welcher der Beförderer den Schaden verursacht hat, wird die 
Entschädigung auf sämtliche Beförderer aufgeteilt, mit Ausnahme derjenigen, die 
beweisen, dass der Schaden nicht von ihnen verursacht worden ist; die Aufteilung erfolgt 
im Verhältnis der den Beförderern zustehenden Anteile am Beförderungspreis. 

(2)   Bei Zahlungsunfähigkeit eines dieser Beförderer wird der auf ihn entfallende, aber von 
ihm nicht gezahlte Anteil unter allen anderen Beförderern, die an der Beförderung beteiligt 
gewesen sind, im Verhältnis des ihnen zustehenden Anteils am Beförderungspreis aufgeteilt. 

Artikel 63 
Rückgriffsverfahren 

(1)   Ein Beförderer, gegen den gemäß Artikel 62 Rückgriff genommen wird, kann die 
Rechtmäßigkeit der durch den Rückgriff nehmenden Beförderer geleisteten Zahlung nicht 
bestreiten, wenn die Entschädigung gerichtlich festgesetzt worden ist, nachdem dem 
erstgenannten Beförderer durch gehörige Streitverkündung die Möglichkeit gegeben war, dem 
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Rechtsstreit beizutreten. Das Gericht der Hauptsache bestimmt die Fristen für die 
Streitverkündung und für den Beitritt. 

(2)   Der Rückgriff nehmende Beförderer hat sämtliche Beförderer, mit denen er sich nicht 
gütlich geeinigt hat, mit ein und derselben Klage zu belangen; andernfalls erlischt das 
Rückgriffsrecht gegen die nicht belangten Beförderer. 

(3)   Das Gericht hat in ein und demselben Urteil über alle Rückgriffe, mit denen es befasst 
ist, zu entscheiden. 

(4)   Der Beförderer, der sein Rückgriffsrecht gerichtlich geltend machen will, kann seinen 
Anspruch vor dem zuständigen Gericht des Staates erheben, in dem einer der beteiligten 
Beförderer seine Hauptniederlassung oder die Zweigniederlassung oder Geschäftsstelle hat, 
durch die der Beförderungsvertrag geschlossen worden ist. 

(5)   Ist die Klage gegen mehrere Beförderer zu erheben, so hat der klagende Beförderer die 
Wahl unter den gemäß Absatz 4 zuständigen Gerichten. 

(6)   Rückgriffsverfahren dürfen nicht in das Entschädigungsverfahren einbezogen werden, 
das der aus dem Beförderungsvertrag Berechtigte angestrengt hat. 

Artikel 64 
Vereinbarungen über den Rückgriff 

Den Beförderern steht es frei, untereinander Vereinbarungen zu treffen, die von den 
Artikeln 61 und 62 abweichen. 

 

 

 1371/2007/EG Anhang II 
 neu 

ANHANG II 

VON EISENBAHNUNTERNEHMEN UND/ODER FAHRKARTENVERKÄUFERN 
ANZUGEBENDE MINDESTINFORMATIONEN 

Teil I:  Informationen vor Fahrtantritt 

– Allgemeine Vertragsbedingungen  

– Fahrpläne und Bedingungen der Fahrt mit der kürzesten Fahrtzeit  

– Fahrpläne und Bedingungen der Fahrt zum günstigsten Fahrpreis 
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– Zugänglichkeit, Zugangsbedingungen und Verfügbarkeit von Einrichtungen für 
Personen mit Behinderungen und Personen mit eingeschränkter Mobilität im Zug 

 im Einklang mit den Barrierefreiheitsanforderungen der Richtlinie XXX  

– Zugänglichkeit und Zugangsbedingungen für Fahrgäste, die Fahrräder mitführen 

– Verfügbarkeit von Sitzen in Raucher- und Nichtraucherzonen, erster und zweiter 
Klasse sowie Liege- und Schlafwagen 

– Aktivitäten, die voraussichtlich zu Störungen oder Verspätungen von 
Verkehrsdiensten führen 

– Verfügbarkeit von Dienstleistungen im Zug 

– Verfahren zur Anzeige des Gepäckverlusts 

– Beschwerdeverfahren 

Teil II: Informationen während der Fahrt 

– Dienstleistungen im Zug  

– Nächster Haltebahnhof  

– Verspätungen 

– Wichtigste Anschlussverbindungen 

– Sicherheit 
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 1371/2007/EG Anhang III 
(angepasst) 

ANHANG III 

MINDESTNORMEN FÜR DIE QUALITÄT DER DIENSTE 
Informationen und Fahrkarten 

Pünktlichkeit der Verkehrsdienste, allgemeine Grundsätze für die Bewältigung von 
Betriebsstörungen 

Sauberkeit des Fahrzeugmaterials und der Bahnhofseinrichtungen (Luftqualität in den Wagen, 
Hygiene der sanitären Einrichtungen usw.)  

Befragung zur Kundenzufriedenheit 

Beschwerdebearbeitung, Erstattungen und Ausgleichszahlungen bei Nichterfüllung der 
Dienstqualitätsnormen Hilfeleistung für Personen mit Behinderungen und Personen mit 
eingeschränkter Mobilität 

 

 neu 
I.  Anforderungen für Eisenbahnunternehmen 

Spätestens am 30. Juni jedes Jahres veröffentlichen die Eisenbahnunternehmen auf ihrer 
Website den Dienstqualitätsbericht in Bezug auf das vorherige Geschäftsjahr und übermitteln 
ihn der nationalen Durchsetzungsstelle und der Eisenbahnagentur der Europäischen Union zur 
Veröffentlichung auf deren Website. Das Unternehmen veröffentlicht den Bericht auf seiner 
Website in der bzw. den nationalen Amtssprache(n) und möglichst auch in anderen 
Amtssprachen der Union sowie eine Zusammenfassung in englischer Sprache. 

Die Dienstqualitätsberichte müssen zumindest folgende Informationen enthalten: 

1. Pünktlichkeit der Verkehrsdienste, allgemeine Grundsätze für die Bewältigung von 
Betriebsstörungen durch Eisenbahnunternehmen 

a) Verspätungen 

i)  Durchschnittliche Gesamtverspätung der Dienste als Prozentsatz nach 
Dienstart (internationaler Verkehr, inländischer Fern-, Regional-, Stadt-
/Vorortverkehr); 

ii)  Prozentsatz der Dienste, die bei Abfahrt verspätet sind; 

iii)  Prozentsatz der Dienste, die bei Ankunft verspätet sind: 
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– Prozentsatz der Verspätungen unter 60 Minuten; 

– Prozentsatz der Verspätungen von 60–119 Minuten; 

– Prozentsatz der Verspätungen von 120 Minuten und mehr; 

b) Zugausfälle 

Zugausfälle als Prozentsatz nach Dienstart (internationaler Verkehr, 
inländischer Fern-, Regional-, Stadt-/Vorortverkehr); 

c)  Anwendung der Verordnung in Bezug auf Verspätungen und Zugausfälle:  

i)  Zahl der Fahrgäste, denen Betreuung und Hilfeleistung erbracht wurden; 

ii)  Kosten dieser Betreuung und Hilfeleistung; 

iii)  Zahl der Fahrgäste, denen eine Entschädigung gewährt wurde; 

iv)  Kosten der gewährten Entschädigungen; 

2. Befragung zur Kundenzufriedenheit 

Zumindest zu berücksichtigende Kategorien: 

i)  Pünktlichkeit der Züge; 

ii) Information der Fahrgäste bei einer Verspätung; 

iii)  Genauigkeit und Verfügbarkeit von Informationen in den Zügen; 

iv)  Qualität der Instandhaltung/Zustand der Züge; 

v)  Niveau der Sicherheit in den Zügen; 

vi)  Sauberkeit im Inneren der Züge; 

vii)  Bereitstellung nützlicher Informationen während der gesamten Fahrt; 

viii)  Verfügbarkeit guter Toiletten in jedem Zug; 

ix)  hohes Niveau der Sauberkeit und Instandhaltung der Bahnhöfe; 

x)  barrierefreie Zugänglichkeit der Züge und Bordeinrichtungen, einschließlich 
barrierefreier Toiletten; 

xi)  Zahl der Vorfälle, die Personen mit Behinderungen und Personen mit 
eingeschränkter Mobilität im Zug betreffen, und Qualität der Hilfeleistung, die 
ihnen effektiv gemäß Artikel 24 erbracht wurde, unabhängig von der 
vorherigen Anmeldung des Hilfebedarfs. 

3. Bearbeitung von Beschwerden  

i)  Zahl der Beschwerden und Ergebnis; 
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ii) Art der Beschwerden;  

iii)  Zahl der bearbeiteten Beschwerden; 

iv)  durchschnittliche Beantwortungszeit; 

v)  mögliche Verbesserungen, durchgeführte Abhilfemaßnahmen. 

4. Hilfeleistung für Personen mit Behinderungen und Personen mit eingeschränkter 
Mobilität 

Zahl der Hilfeleistungsfälle pro Dienstart (internationaler Verkehr, inländischer Fern-, 
Regional-, Stadt-/Vorortverkehr). 

5. Störungen 

Bestehen und Kurzbeschreibung von Notfall- und Krisenmanagementplänen.  

II.  Anforderungen für Bahnhofsbetreiber und Infrastrukturbetreiber  

Die Dienstqualitätsberichte müssen zumindest folgende Informationen enthalten: 

1. Informationen und Fahrkarten 

i) Verfahren für den Umgang mit Auskunftsverlangen am Bahnhof; 

ii)  Verfahren und Mittel für das Erteilen von Auskünften über Fahrpläne, Tarife 
und Bahnsteige; Qualität der Auskünfte;  

iii)  Anzeige von Informationen über Rechte und Pflichten gemäß der Verordnung 
und über die Kontaktdaten der nationalen Durchführungsstellen; 

iv) Fahrkartenverkaufseinrichtungen; 

v)  Verfügbarkeit von Bahnhofspersonal für Auskunftserteilung und 
Fahrkartenverkauf; 

vi)  Erteilung von Auskünften an Personen mit Behinderungen und Personen mit 
eingeschränkter Mobilität; 

2. Allgemeine Grundsätze für die Bewältigung von Betriebsstörungen 

i)  Zahl der Fahrgäste, denen Betreuung und Hilfeleistung erbracht wurden; 

ii)  Kosten dieser Betreuung und Hilfeleistung; 

3. Beschreibung von Maßnahmen zur Gewährleistung der Sauberkeit der 
Bahnhofseinrichtungen (z. B. Toiletten) 

i) Reinigungshäufigkeit; 

ii) Verfügbarkeit von Toiletten;  
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4. Befragung zur Kundenzufriedenheit 

Zumindest zu berücksichtigende Kategorien: 

i)  Information der Fahrgäste bei einer Verspätung; 

ii)  Genauigkeit, Verfügbarkeit und Barrierefreiheit der Informationen über 
Zugabfahrts-/-ankunftszeiten und Bahnsteige; 

iii)  Niveau der Sicherheit am Bahnhof; 

iv)  Zeit bis zur Beantwortung von Auskunftsverlangen am Bahnhof; 

v) Verfügbarkeit guter Toiletten am Bahnhof (einschließlich Barrierefreiheit); 

vi) Sauberkeit und Instandhaltung der Bahnhöfe; 

vii) barrierefreie Zugänglichkeit des Bahnhofs und der Bahnhofseinrichtungen; 

viii) Zahl der Vorfälle, die Personen mit Behinderungen und Personen mit 
eingeschränkter Mobilität am Bahnhof betreffen, und Qualität der ihnen 
erbrachten Hilfeleistung.  
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 neu 

ANHANG IV 

BESCHWERDEVERFAHREN FÜR NATIONALE DURCHSETZUNGSSTELLEN 

In komplizierten Fällen, die z. B. mehrere Forderungen oder mehrere Betreiber, 
grenzüberschreitende Fahrten oder Unfälle auf dem Gebiet eines anderen Mitgliedstaats als 
dem, der dem Unternehmen die Genehmigung erteilt hat, betreffen, und insbesondere wenn 
unklar ist, welche nationale Durchsetzungsstelle zuständig ist, oder wenn die Beilegung der 
Beschwerde so erleichtert oder beschleunigt werden könnte, arbeiten die nationalen 
Durchsetzungsstellen zusammen und bestimmen eine „federführende“ Stelle, die als zentrale 
Anlaufstelle für Fahrgäste dient. Alle beteiligten nationalen Durchsetzungsstellen arbeiten 
zusammen, um die Beilegung der Beschwerde zu erleichtern (u. a. durch 
Informationsaustausch, Unterstützung bei der Übersetzung von Dokumenten und 
Übermittlung von Informationen über die Umstände der Vorfälle). Den Fahrgästen wird 
mitgeteilt, welche Stelle als „federführende“ Stelle fungiert. 
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 neu 

ANHANG V 

ENTSPRECHUNGSTABELLE 

Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 Diese Verordnung 

Artikel 1  Artikel 1  

Artikel 1 Buchstabe a Artikel 1 Buchstabe a 

Artikel 1 Buchstabe b Artikel 1 Buchstabe b 

---- Artikel 1 Buchstabe c 

Artikel 1 Buchstabe c Artikel 1 Buchstabe d 

---- Artikel 1 Buchstabe e 

Artikel 1 Buchstabe d Artikel 1 Buchstabe f 

Artikel 1 Buchstabe e Artikel 1 Buchstabe g 

---- Artikel 1 Buchstabe h 

Artikel 1 Buchstabe f Artikel 1 Buchstabe i 

Artikel 2  Artikel 2  

Artikel 2 Absatz 1 Artikel 2 Absatz 1 

Artikel 2 Absatz 2 ---- 

Artikel 2 Absatz 3 ---- 

Artikel 2 Absatz 4 ---- 

Artikel 2 Absatz 5 ---- 

Artikel 2 Absatz 6 ---- 

Artikel 2 Absatz 7 ---- 

---- Artikel 2 Absatz 2 

---- Artikel 2 Absatz 3 

Artikel 3  Artikel 3  
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Artikel 3 Absatz 1 Artikel 3 Absatz 1 

Artikel 3 Absätze 2 und 3 ---- 

Artikel 3 Absatz 4 Artikel 3 Absatz 2 

Artikel 3 Absatz 5 Artikel 3 Absatz 3 

Artikel 3 Absatz 6 Artikel 3 Absatz 4 

Artikel 3 Absatz 7 Artikel 3 Absatz 5 

Artikel 3 Absatz 8 Artikel 3 Absatz 6 

Artikel 3 Absatz 9 Artikel 3 Absatz 7 

Artikel 3 Absatz 10 Artikel 3 Absatz 8 

---- Artikel 3 Absatz 9 

---- Artikel 3 Absatz 10 

Artikel 3 Absatz 11 Artikel 3 Absatz 11 

---- Artikel 3 Absatz 12 

Artikel 3 Absatz 12 Artikel 3 Absatz 13 

Artikel 3 Absatz 13 Artikel 3 Absatz 14 

Artikel 3 Absatz 14 ---- 

Artikel 3 Absatz 15 Artikel 3 Absatz 16 

Artikel 3 Absatz 16 Artikel 3 Absatz 17 

Artikel 3 Absatz 17 Artikel 3 Absatz 18 

---- Artikel 3 Absatz 19 

Artikel 4  Artikel 4 

---- Artikel 5  

Artikel 5  Artikel 6 

Artikel 6 Artikel 7 

Artikel 7 Artikel 8 

Artikel 8 Artikel 9 

---- Artikel 9 Absatz 4 
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Artikel 9 Artikel 10 

Artikel 9 Absatz 3 ---- 

---- Artikel 10 Absätze 5 und 6 

Artikel 10 ---- 

Artikel 11 Artikel 11 

Artikel 12 Artikel 12 

Artikel 12 Absatz 2 ---- 

Artikel 13 Artikel 13 

Artikel 14 Artikel 14 

Artikel 15 Artikel 15 

Artikel 16 Artikel 16 

---- Artikel 16 Absätze 2 und 3 

Artikel 17 Artikel 17 

---- Artikel 17 Absatz 8 

Artikel 18 Artikel 18 

---- Artikel 18 Absatz 6 

---- Artikel 19 

Artikel 19 Artikel 20 

Artikel 20 Artikel 21 

Artikel 21 Absatz 1 ---- 

Artikel 21 Absatz 2 Artikel 22 Absatz 2 und Artikel 23 Absatz 2 

Artikel 22 Artikel 22 

Artikel 22 Absatz 2 ---- 
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